
Freuen Sie sich auf den

Wo die Laterne leuchtet, öffnen 
im Dezember 2016 Frankenber-
ger Privat-, Geschäftsleute oder 
Institutionen für Sie für eine hal-
be Stunde von 18.30–19 Uhr ihre 
Pforte und bieten Überraschen-
des und Kreatives rund um Kunst 
und Kultur in der Adventszeit. 
Freier Eintritt. Lassen Sie sich ver-
zaubern!

Patrick Müller, Kunst- und 
Kulturverein Frankenberg e.V. 
www.kukfrankenberg.com
facebook.com/kukfrankenberg

Kunst & Kultur
Verein Frankenberg e.V.

Gewerbering 11

Design & Druck C.G. 
Roßberg

Baderberg 3

Uwe
Schneider

Schönborner Str. 11

Bergstadt Bleiberg 
(Sachsenburg)

Schloßstr. 14

Ausstellung 
„Horst Kessler“

Haus der Vereine

Frankenberger
Carnevalsverein

Gutenbergstr. 64

Bäckerei
Meseg

Lutherplatz 1

M.-Luther-Gymnasi-
um – 18 Uhr

Am Körnerplatz 6

Buchhandlung 
Blana

Mittweidaer Str. 57

Seidel-Hof
(Sachsenburg)

Lichtenwalder Str. 1 

Hof zur bunten Kuh 
(Ortelsdorf)

A. d. Zschopau 1–6

Bergbauverein 
R.S.G. (Sachsenb.)

Hainichener Str. 5a

Museum
Rittergut – 14 Uhr

Badergasse 4

Falk-Uwe
Langer

Max-Kästner-Str. 21

Bildungszentrum

Sachsenstraße 26c

Imkerverein
Frankenberg e.V.

Kirchgasse 9

Studio Balance – 
Isabel Schumann

Humboldtstr. 32

Yogazentrum
Pramoda

Chemnitzer Str. 30

Bürotechnik Köhler 
/ officePLUS

Baderberg 5

Atelier
Hacker

Winklerstr. 28

Familie
Hanitzsch

Äuß. Hain. Str. 5a

ATM Auto-Teile-
Müller (Dittersbach)

St.-Aegidien-Kirche

Musik vom
Kirchturm – 18 Uhr

St.-Aegidien-Kirche

Christvesper mit 
Predigt – 17 Uhr

Chemnitzer Str. 63

Fa. Andreas
Junghans
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Veranstaltungen

Bereitschaftsdienste

 Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

 26.11.2016 08.00 – 12.00 Uhr Blutspende-Termin Haus d. Vereine, Bahnhofstr. 1 DRK-Ortsverein Frankenberg/Sa.
 26.11.2016 ab 22.00 Uhr Große 80er-Jahre-Party Freizeitzentrum Frankenberg Freizeitzentrum 
    im alten Kino Frankenberg e.V.
 26.11. bis  Frankenberger Wichtelmarkt Parklplatz vom  Hopfenstübchen 
 27.11.2016   „Hopfenstübchen“ 
 27.11.2016 09.30 Uhr Familien-Gottesdienst  St.-Aegidien-Kirche Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
   „Stern über Bethlehem“
 28.11.2016 14.00 – 19.00 Uhr Blutspende-Termin  Haus d. Vereine, Bahnhofstr. 1 DRK-Ortsverein Frankenberg/Sa.
 2.12.2016  Senioren-Weihnachtsfeier Bürgerhaus Dittersbach Ortschaftsrat Dittersbach
 2.12.2016 18.00 Uhr Pokerabend Freizeitzentrum Frankenberg Freizeitzentrum Frankenberg e.V.
 2.12. bis  ganztägig Frankenberger Weihnachtsmarkt Marktplatz Frankenberg/Sa. Veranstaltungs- u. Kultur GmbH 
 4.12.2016    Frankenberg/Sa. 
 4.12.2016 17.00 Uhr Weihnachtsoratorium J. S. Bach St.-Aegidien-Kirche Ev.-Luth. Kirchgemeinde
 5.12.2016 19.30 Uhr Heinz-Erhardt-Programm Stadtpark  Veranstaltungs- u. Kultur GmbH 
   Hans-Joachim Heist  Frankenberg/Sa.
 6.12.2016 16.00 – 18.00 Uhr Erinnerungscafé für Trauernde Ev. Pfarramt Frankenberg Diakonie Flöha
 7.12.2016 18.00 Uhr Weihnachten im Stadtpark Stadtpark  Veranstaltungs- u. Kultur GmbH 
   Weihnachtsfeier für Firmen u. Vereine  Frankenberg/Sa.
 7.12.2016 14.00 Uhr Weihnachtsveranstaltung Reinhardt's Landhaus Seniorentreff Sachsenburg/  
     Irbersdorf
 10.12.2016 16.00 – 21.00 Uhr Hausdorfer Weihnachtsmarkt Bürgerhaus Hausdorf Freiwilliger Feuerwehrverein 
     Hausdorf e.V. 
 10.12.2016 08.00 – 15.30 Uhr Erste-Hilfe-Ausbildung Haus d. Vereine, Bahnhofstr. 1 DRK-Ortsverein Frankenberg/Sa.
 10.12.2016  7. Irbersdorfer Weihnachtsmarkt Bürgerhaus Irbersdorf Club Sachsenburg-Irbersdorf e.V.
 10.12.2016 ab 22.00 Uhr Schlager und Discofox Party Freizeitzentrum Frankenberg Freizeitzentrum Frankenberg e.V.
 10.12.2016 19.30 Uhr Zauber der Travestie Stadtpark  Veranstaltungs- u. Kultur GmbH 
     Frankenberg/Sa.
 17.12.2016  Hoffest und Weihnachtsfest Bauernhof Familie Bischoff Familie Bischoff
 18.12.2016 14.30 Uhr Weihnachtsliederblasen  Marktplatz Frankenberg/Sa. Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Apotheken-Notdienste
Mo. – Fr. 18 – 8 Uhr, Sa. 12 – 8 Uhr, So. 8 – 8 Uhr

25.11.  Stadt- u. Löwenapotheke, Mittweida 03727/2374
26.11. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306
27.11. Hirsch-Apotheke, Mittweida 03727/94510
28.11. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222
29.11. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222
30.11. Rosen-Apotheke, Hainichen 037207/50500
01.12.  Ratsapotheke, Mittweida 03727/612035
02.12. Merkur-Apotheke, Mittweida 03727/92958
03.12. Luther-Apotheke, Hainichen 037207/652444
04.12. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222
05.12. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306
06.12. Sonnen-Apotheke, Mittweida 03727/649867
07.12.  Apotheke am Bahnhof, Hainichen 037207/68810
08.12.  Stadt- u. Löwenapotheke, Mittweida 03727/2374
09.12. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306
10.12. Hirsch-Apotheke, Mittweida 03727/94510
11.12. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222

12.12. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222
13.12. Rosen-Apotheke, Hainichen 037207/50500
14.12.  Ratsapotheke, Mittweida 03727/612035
15.12. Merkur-Apotheke, Mittweida 03727/92958
16.12. Rosen-Apotheke, Hainichen 037207/50500
17.12. Rosen-Apotheke, Hainichen 037207/50500
18.12. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306

Wochenenddienste Zahnärzte
Sa. 8 – 11 Uhr, Sonn- und Feiertag 9 – 11 Uhr

26.11. – 27.11. Dr. Heusinger 037206/2141
03.12. – 04.12 Dr. Meusel 037206/4180
10.12. – 11.12. Dr. Weichert 037206/2281
17.12. – 18.12. ZÄ Kumpf 037206/2314

Bereitschaftsdienste
Zentrale Vermittlung Bereitschaftsärzte, 
kostenlos, bundesweit  116 117

Notrufnummern
Polizei   110
Feuerwehr, DRK Rettungsdienst, Ärztl. Notdienst 112

Rufnummern 
Polizeistandort Frankenberg  037206/48680

Rettungsleitstelle beim Landratsamt  
Mittelsachsen und DRK Krankentransport  03731/19222

Augenärztl. Bereitschaftsdienst 
Landkreis Mittelsachsen                  03727/19292

Tierärztl. Bereitschaftsdienst
jeweils von 18 bis 6 Uhr

Die Daten des Tierärztlichen Bereitschaftsdienstes finden 
Sie in den örtlichen Tageszeitungen. 

Impressum
Das Amtsblatt erscheint 2-mal monatlich kostenlos für alle Haushalte.  
Amtsblatt auch online unter: www.frankenberg-sachsen.de

Herausgeber: die Stadt Frankenberg/Sa., Internet: www.frankenberg-sachsen.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: der Bürgermeister der Stadt Frankenberg/Sa., Markt 15, 09669 Frankenberg/Sa.
für amtliche Mitteilungen aus den Ortschaften: die jeweiligen Ortsvorsteher
für den Inhalt unter den Rubriken Informationen, WHGDL und Vereine: die aufgeführten Verfasser
Verantwortlich für Anzeigen und Druck: Design & Druck C. G. Roßberg, Gewerbering 11, 09669 Frankenberg/Sa., 
Tel.: 03 72 06 / 33 11 oder 33 10, Fax: 20 93, anzeigen@rossberg.de, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.00 – 17.00 Uhr
Verantwortlich für die Verteilung: VBS Logistik GmbH, Tel. 03 71 - 33 200 151

Redaktionsschluss  
nächste Ausgabe:
Mittwoch, 07. Dezember 2016, 12.00 Uhr
Nach diesem Termin eingereichte Artikel können  
nicht mehr berücksichtigt werden.  
Beiträge senden Sie bitte an:
presse@frankenberg-sachsen.de

Erscheinungstag nächste Ausgabe:
Freitag, 16. Dezember 2016
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Amtliche Mitteilungen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Bund und der Freistaat Sachsen unter-
stützten den Bau der Freiraum- und Erho-
lungsflächen „Paradiesgärten Mühlbach- 
tal“. Frankenberg/Sa. hat im Oktober ei-
nen Fördermittelbescheid in Höhe von ins-
gesamt ca. 2.2 Millionen Euro erhalten.
Insgesamt belaufen sich die Kosten für das 
Vorhaben auf rund 3,3 Millionen Euro.
Mit dem Geld ist es möglich, im Rahmen 
des Bund-Länder-Programms „Stadtum-
bau Ost“ eine Revitalisierung des Mühl-
bachtals durchzuführen sowie Grün- und 
Parkanlagen der Öffentlichkeit zur Erho-
lung und Freizeitgestaltung anzubieten. 

Mit diesen von November 2016 bis voraus-
sichtlich Dezember 2018 geplanten Bauar-
beiten soll das Wohnumfeld gestärkt, eine 
ökologische Aufwertung des Areales erfol-
gen und zugleich der Hochwasserschutz 
verbessert werden.
In den vergangenen Tagen haben bereits 
die ersten vorbereitenden Arbeiten auf 
dem zukünftigen Gelände der Landesgar-
tenschau begonnen. Im Bereich „Paradies-
gärten Mühlbachtal“ werden im Moment 
die Rückbau-, Fäll- und Rodungsarbeiten 
durchgeführt. Auf dem 4,772 ha großen 
Areal werden unter anderem leer stehende 

Gärten sowie das Gebäude Bachgasse 2 
zurückgebaut.

Ab dem 05. Dezember 2016 beginnen auch 
in dem 6,125 ha großen Bereich „Natur- 
erlebnisraum Zschopauaue“ die Fäll- und 
Rodungsarbeiten. Zur Sicherstellung der 
Ersatzpflanzungen werden mehr als 350 
Bäume im Gelände der Landesgarten-
schau in den nächsten Jahren gepflanzt.

Ihr Bürgermeister 
Thomas Firmenich

Öffentliche Bekanntmachungen

Hinweis auf ortsübliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 des Eigenbetriebes  
„Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“

Mitteilungen des Bürgermeisters

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
03. März 2014 (SächsGVBl. S. 146) zuletzt 
geändert durch Artikel 18 des Gesetzes 
vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349), den 
§§ 18 und 22 des Straßengesetzes für den 
Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 21. Ja-
nuar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt  
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. Februar 2016 (Sächs.GVBl. S. 78) und 
dem § 8 Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), 
zuletzt geändert durch Verordnung  
vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) m.W.v. 
08.09.2015 hat der Stadtrat der Stadt Fran-
kenberg/Sa. mit Zustimmung der für die 
Ortsdurchfahrten zuständigen oberen be-
sonderen Straßenbaubehörde in seiner 
Sitzung am 02. November 2016 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Sachlicher Geltungsbereich
(1) Gegenstand dieser Satzung ist die über 

den Gemeingebrauch hinausgehende 
Benutzung von öffentlichen Straßen, in 
der Baulast der Stadt Frankenberg so-
wie für Ortsdurchfahrten von Bundes-, 
Staats- und Kreisstraßen im Gebiet der 
Stadt Frankenberg.

(2) Öffentliche Straßen im Sinne dieser 
Satzung sind diejenigen Straßen, Wege 
und Plätze, die dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet sind ( SächsStrG § 2 Abs. 
1 u. § 2 Abs. 1 FStrG).

(3) Zu den öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen gehören der Straßenkör-
per, der Luftraum über dem Straßen-
körper, das Zubehör (z.B. Verkehrszei-
chen und Verkehrseinrichtungen, 
Bepflanzung) und die Nebenanlagen 
(SächsStrG § 2 Abs. 2 und § 1 Abs. 4 
FStrG).

(4) Die Erlaubnis- oder Genehmigungs-
pflicht nach anderen Vorschriften wird 
durch die Sondernutzungs- und Son-
dernutzungsgebührensatzung nicht be-
rührt.

§ 2
Besondere Benutzung, Erlaubnispflicht
(1) Die Benutzung der im § 1 bezeichneten 

Straßen über den Gemeingebrauch hin-
aus (Sondernutzung) bedarf, soweit in 
dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist, der Erlaubnis der Stadt. Die 
Benutzung ist erst nach schriftlicher Er-
teilung und nur im festgelegten Umfang 
der Erlaubnis zulässig. 

 Die Erteilung der Erlaubnis entbindet 
den Erlaubnisnehmer nicht von der Ver-
pflichtung, erforderliche Erlaubnisse 
oder Genehmigungen nach anderen öf-
fentlich-rechtlichen, insbesondere der 
straßenrechtlichen und baurechtlichen 

Die Betriebsleitung gibt bekannt, dass gemäß § 34 der Sächsischen 
Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der Fassung vom 
16.12.2013 der Jahresabschluss mit Lagebericht des Jahres 2015 
öffentlich ausliegt.
Die Auslegung hat an 7 Arbeitstagen zu erfolgen. Sie beginnt am 
28.11.2016 und endet am 06.12.2016.
Die Einsichtnahme ist im Sitz des Eigenbetriebes „Immobilien der 
Stadt Frankenberg/Sa.“, Humboldtstraße 21 in Frankenberg/Sa.

Montag – Mittwoch   8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
  13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Donnerstag  8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
  13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag   8.00 Uhr – 11.00 Uhr
möglich.

Firmenich, Bürgermeister

Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für die Sondernutzung und über die Erhebung von 
Gebühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt  
Frankenberg/Sa. (Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung)
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Vorschriften einzuholen (z.B. Bauge-
nehmigungen).

(2) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweite-
rung oder Änderung der Sondernut-
zung. 

§ 3
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen
(1) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen 

sind insbesondere
1. das Aufstellen von Stühlen und Tischen 

auf dem Gehweg vor Gaststätten;
2. in den Straßenraum hineinragende Tei-

le baulicher Anlagen, wie insbesondere 
Warenautomaten, Sonnenschutzdächer 
(Markisen); 

3. das Aufstellen von Baubuden, Bauzäu-
nen (Baustelleneinrichtungen), Gerüs-
ten, Schuttrutschen, das Abstellen von 
Arbeitswagen, Baumaschinen und –ge-
räten, die Lagerung von Baustoffen, 
Bauschutt, Aushub oder anderen Ge-
genständen;

4. die vorübergehende Herstellung von 
Gehwegüberfahrten oder anderen 
Grundstückszufahrten bei Baumaßnah-
men (Baustellenzufahrten);

5. das Anbringen von Plakaten oder ähnli-
chen Ankündigungsmitteln;

6. das Aufstellen von Infoständen;
7. das Abstellen von Fahrzeugen und An-

hängern zum Zweck der Vermietung 
oder des Verkaufs;

8. das Abstellen von Gegenständen für ei-
nen begrenzten Zeitraum 

9. das Aufstellen von Containern;
10. die gegenständliche Inanspruchnahme 

des Luftraumes oberhalb der Verkehrs- 
fläche, insbesondere Überspannungen 
durch Seile, Rohre und Leitungen; 

11. Blumenschalen und dekorative Ele-
mente;

12. die Aufgrabungen und die daraus fol-
gende Nutzung von öffentlichen Stra-
ßen, Gehwegen und Plätzen sowie die 
Sperrung der Straße.

§ 4
Erlaubnisfreie Sondernutzungen
(1) Eine Sondernutzungserlaubnis ist nicht 

erforderlich für
1. das Aufstellen und Anbringen von Fah-

nenmasten, Transparenten, Dekoratio-
nen, Lautsprecheranlagen, Tribünen, 
Altären u.ä. aus Anlass von öffentlichen 
Veranstaltungen, sofern die öffentliche 
Verkehrsfläche nicht beschädigt wird;

2. die Ausschmückung von Straßen- und 
Häuserfronten für Feiern, Feste, Umzü-
ge und ähnliche Veranstaltungen zur 
Pflege des Brauchtums oder kirchliche 
Prozessionen;

3. in den Straßenraum geringfügig hinein-
ragende Teile baulicher Anlagen, wie 

insbesondere Warenautomaten bis  
0,30 m Tiefe, wenn eine Fußwegbreite 
von 1,50 m, an Bushaltestellen 3,00 m, 
gemessen von der Bordsteinkante, 
nutzbar bleibt. Markisen u.ä. wenn die 
Unterkante dieser mindestens 2,50 m 
über der Gehwegoberfläche und in ei-
nem Abstand von mindestens 0,75 m 
zur Straße endet.

4. das Aufstellen von Hausmüll- und Rest-
stoffbehältern auf Gehwegen und Park-
streifen für den Zeitpunkt der regelmä-
ßigen Entleerung, jedoch nur ab 18.00 
Uhr am Tag vor und bis 20.00 Uhr am 
Tag der Entleerung;

5. die Lagerung von Gegenständen der 
Ver- und Entsorgung auf öffentlichen 
Gehwegen, sofern die Lagerung den  
Gemeingebrauch nicht länger als 24 
Stunden ausschließt bzw. erheblich be-
einträchtigt;

6. die Aufstellung von Fahrradständern 
ohne Werbung, 1 Werbeaufsteller bzw. 
1 Angebotsträger bis 3 m², sowie Waren-
auslagen bis 3 m² am Ort der Leistung, 
wenn eine Fußwegbreite von 1,50 m, an 
Bushaltestellen 3,00 m, gemessen von 
der Bordsteinkante, eingehalten wird;

7. Wohnungsumzüge; die den Gemeinge-
brauch nicht über 8 Stunden beein-
trächtigen;

8. Anlagen der öffentlichen Versorgung, 
wie Schaltkästen, Laternen, Abfallbe-
hälter;

9. Einrichtungen der öffentlichen Hand, 
wie Polizei- und Feuerwehrsäulen, Tele-
fonzellen, Briefkästen, Wartehallen und 
Schutzdächer der öffentlichen Verkehrs- 
mittel.

(2) Die vorstehenden erlaubnisfreien Nut-
zungen können teilweise eingeschränkt 
oder untersagt werden, wenn Belange 
des Straßenbaus, des Verkehrs oder die 
Durchführung sonstiger im öffentlichen 
Interesse liegender Maßnahmen dies 
vorübergehend oder auf Dauer erfor-
dern.

(3) Unberührt von den Ausnahmen nach 
Abs. 1 bleiben die Anmeldepflicht nach 
dem Versammlungsgesetz und die Ge-
nehmigungspflicht nach der StVO. 

§ 5
Erlaubnisantrag
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur 

auf Antrag erteilt. Der Antrag muss den 
Namen, die Anschrift und die Unter-
schrift des Antragstellers enthalten. 
Dieser ist mindestens zwei Wochen vor 
der beabsichtigten Ausübung der Son-
dernutzung schriftlich mit Angaben von 
Ort, Art, Umfang und Dauer der Sonder-
nutzung bei der Stadt einzureichen, ein 
Antrag auf Fristverlängerung einer gül-
tigen Sondernutzung mindestens eine 
Woche vorher. Bei flächenmäßiger In-

anspruchnahme der öffentlichen Stra-
ße ist ein maßstabsgerechter Lageplan 
(in der Regel 1:500) mit Darstellung der 
zu nutzenden Fläche beizufügen, bei 
Baumaßnahmen ist ein Baustellenein-
richtungsplan stets erforderlich. 

 Bei Maßnahmen im Auftrag eines Drit-
ten (Bauherrn) ist ein Nachweis des Auf-
trages oder eine Bestätigung des Drit-
ten erforderlich. Die Stadt kann weitere 
Auskünfte, Nachweise, Erläuterungen, 
Zeichnungen und andere geeignete 
Darstellungen verlangen.

(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behin-
derung oder Gefährdung des Verkehrs 
oder eine Beschädigung der Straße 
oder der Gefahr einer solchen Beschä-
digung verbunden, so muss der Antrag 
Angaben darüber enthalten, in welcher 
Weise den Erfordernissen der Sicher-
heit und Ordnung des Verkehrs sowie 
des Schutzes der Straße Rechnung ge-
tragen wird. 

(3) Anträge über den Erlass verkehrsrecht-
licher Anordnungen oder Ausnahmege-
nehmigungen sind zeitgleich bei der 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
zu stellen. Bei Aufgrabungen und flä-
chenhafter Inanspruchnahme von Stra-
ßen für die Realisierung von Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen sowie sonstigen 
Arbeiten im Straßenraum ist dem An-
trag die Zustimmung der Straßenbau-
behörde beizufügen. 

 Das Verfahren für Dienstleistungser-
bringer im Sinne von Art. 4 EU-Dienst-
leistungsrichtlinie kann auch über den 
einheitlichen Ansprechpartner im Frei-
staat Sachsen (SächsEAG) vom 13. Au-
gust 2009 (SächsGVBL S. 438), in der je-
weils geltenden Fassung in Verbindung 
mit § 1 des Gesetzes zur Regelung  
des Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungszustellungsrechts für den  
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) vom 
19. Mai 2010 (SächsGVBl., S.142) in der 
jeweils geltenden Fassung und den  
§§ 71 a bis 71 e des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVFG) vom 23. Januar 
2003 (BGBL. S. 102) in der jeweils gel-
tenden Fassung abgewickelt werden.

§ 6
Erlaubniserteilung
(1) Die Erteilung einer Erlaubnis steht im 

pflichtgemäßen Ermessen der Stadt. 
Sie wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. 
Die Erlaubnis kann unter Bedingungen 
und mit Auflagen erteilt werden.

(2) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis 
gilt nur für den Erlaubnisnehmer. Er-
laubnisnehmer ist derjenige, welchem 
die Sondernutzungserlaubnis erteilt 
wurde. Weder eine Überlassung an Drit-
te, noch die Wahrnehmung durch Drit-
te, die nicht Erlaubnisnehmer sind, ist 
gestattet.
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(3) An Stelle einer Sondernutzungserlaubnis 
kann mit dem Antragsteller auch ein öf-
fentlicher Vertrag geschlossen werden.

§ 7
Erlaubnisversagung
(1) Die Erlaubnis ist  zu versagen, wenn 

durch die Sondernutzung oder die Häu-
fung von Sondernutzungen eine nicht 
vertretbare Beeinträchtigung der Si-
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs 
zu erwarten ist, die auch durch Ertei-
lung von Bedingungen und Auflagen 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, 
wenn den Interessen des Gemeinge-
brauchs, insbesondere der Sicherheit 
oder Leichtigkeit des Verkehrs oder des 
Schutzes des öffentlichen Verkehrs-
grundes, oder anderer rechtlich ge-
schützter Interessen, der Vorrang ge-
genüber der Sondernutzung gebührt. 

Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
1. der mit der Sondernutzung verfolgte 

Zweck ebenso durch die Inanspruch-
nahme privater Grundstücke erreicht 
werden kann;

2. die Sondernutzung an anderer Stelle 
bei geringerer Beeinträchtigung des Ge-
meingebrauches erfolgen kann;

3. die Straße oder ihre Ausstattung durch 
die Art der Sondernutzung und/oder 
deren Folgen beschädigt werden kann 
und der Erlaubnisnehmer nicht hinrei-
chend Gewähr bietet, dass die Beschä-
digung auf seine Kosten unverzüglich 
wieder behoben wird;

4. zu befürchten ist, dass durch die Son-
dernutzung andere Personen gefährdet 
oder in unzumutbarer Weise belästigt 
werden können oder eine Beeinträchti-
gung vorhandener, ortsgebundener ge-
werblicher Nutzungen zu befürchten ist;

5. Straßenbau- oder Straßenunterhal-
tungsmaßnahmen durch die Sonder-
nutzung beeinträchtigt werden könn-
ten.

(3) Die Sondernutzungserlaubnis kann 
auch versagt werden, wenn derjenige, 
welcher eine Erlaubnis nach § 5 bean-
tragt hat, als Erlaubnisnehmer dauernd 
oder gröblich die mit der Erlaubnis oder 
Benutzung verbundenen, insbesondere 
Bedingungen und Auflagen verletzt hat. 
Das Gleiche gilt, wenn ein Erlaubnisneh-
mer Sondernutzungsgebühren schuldet 
und einen Antrag auf Stundung oder Er-
lass nicht gestellt hat oder einen solchen 
Antrag nicht stattgegeben wurde.

§ 8
Pflichten des Erlaubnisnehmers
(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu 

errichten und zu unterhalten, dass sie 
den Anforderungen der Sicherheit und 
Ordnung, den anerkannten Regeln der 

Technik sowie der Verkehrssicherheit 
genügen. Arbeiten an der Straße bedür-
fen der Zustimmung der Straßenbaube-
hörde. Der Gemeingebrauch darf durch 
die Sondernutzung nicht mehr als un-
vermeidbar beeinträchtigt werden.

(2) Der Erlaubnisnehmer hat einen unge-
hinderten Zugang zu Anliegergrundstü-
cken und zu allen in die Straßendecke 
eingebauten Einrichtungen zu gewähr-
leisten. Wasserablaufrinnen, Kanal-
schächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- 
und sonstige Schächte sind freizuhalten, 
soweit sich aus der Erlaubnis nichts an-
deres ergibt.

 Soweit Arbeiten an der Straße erforder-
lich sind, sind diese so vorzunehmen, 
dass nachhaltige Schäden am Straßen-
körper und an den Anlagen, insbeson-
dere an den Wasserablaufrinnen und 
den Versorgungs- und Kanalleitungen 
sowie eine Änderung ihrer Lage vermie-
den wird. Die Stadt ist spätestens 1 Wo-
che vor Beginn der Arbeiten schriftlich 
zu benachrichtigen. 

(3) Die Verkehrssicherungspflicht für die im 
Rahmen der Sondernutzung erstellten 
Anlagen und Einrichtungen obliegt dem 
Erlaubnisnehmer.

(4) Erlischt die Erlaubnis, so hat der bishe-
rige Erlaubnisnehmer die Sondernut-
zung einzustellen, alle von ihm erstell-
ten Einrichtungen und die zur Sonder- 
nutzung verwendeten Gegenstände un-
verzüglich zu entfernen und den frühe-
ren Zustand ordnungsgemäß wieder-
herzustellen. Abfälle und Wertstoffe 
sind ordnungsgemäß zu entsorgen, die 
beanspruchten Flächen sind gegebe-
nenfalls zu reinigen und der Stadt ord-
nungsgemäß durch Anzeige des Endes 
der Sondernutzung zurückzugeben. 
Maßgebend für die ordnungsgemäße 
Rückgabe ist die schriftliche Bestäti-
gung der Übernahme der Verkehrssi-
cherungspflicht durch die Stadt.

(5) Die Verpflichtungen nach Abs. 4 beste-
hen auch dann, wenn während der Er-
laubnisdauer infolge des mangelhaften 
Zustandes oder der schlechten Be-
schaffenheit der Sondernutzungsanla-
ge Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung entstehen. Wird der 
Verpflichtung nicht genügt, kann die 
Stadt die erforderlichen Maßnahmen 
im Verwaltungsvollstreckungsverfah-
ren durchsetzen.

(6) Absatz 4 gilt entsprechend für denjeni-
gen, der eine nach § 4 Abs. 1 erlaubnis-
freie Nutzung ausübt.

§ 9
Haftung und Sicherheiten
(1) Der Erlaubnisnehmer haftet dem Träger 

der Straßenbaulast für Schäden, die 
durch die Sondernutzung entstehen. 
Von Ersatzansprüchen Dritter hat der 

Erlaubnisnehmer den Straßenbaulast-
träger freizustellen.

(2) Die Stadt kann den Erlaubnisnehmer 
verpflichten, zur Deckung des Haftpflicht- 
risikos vor der Inanspruchnahme der Er-
laubnis den Abschluss einer ausreichen-
den Haftpflichtversicherung nachzuwei-
sen und diese Versicherung für die Dauer 
der Sondernutzung aufrechtzuerhalten. 
Die Stadt kann die Hinterlegung einer 
angemessenen Sicherheit zugunsten 
des betroffenen Straßenbaulastträgers 
fordern, sofern dieser es verlangt. Dem 
Straßenbaulastträger sind zusätzlich 
durch die Sondernutzung entstehende 
Kosten durch den Sondernutzer zu er-
setzen, wenn sie die hinterlegte Sicher-
heit übersteigen. 

(3) Wird durch die Sondernutzung der Stra-
ßenkörper beschädigt, so hat der Er-
laubnisnehmer die Fläche verkehrssi-
cher zu schließen und der Stadt die 
vorläufige Instandsetzung und die end-
gültige Wiederherstellung mit Angabe 
des Zeitpunktes, wann die Straße dem 
öffentlichen Verkehr wieder zur Verfü-
gung steht, anzuzeigen. Der Erlaubnis-
nehmer haftet für die Verkehrssicher-
heit der angebrachten oder auf- 
gestellten Sondernutzungsanlagen und 
Sondernutzungsgegenstände. 

 Über die endgültige Wiederherstellung 
wird ein Abnahmeprotokoll mit Vertre-
tern der Stadt gefertigt. Soweit die 
Stadt nicht Träger der Straßenbaulast 
ist, wird ein Vertreter des Straßenbau-
lastträgers hinzugezogen. Der Erlaub-
nisnehmer haftet gegenüber dem  
Straßenbaulastträger hinsichtlich ver-
deckter Mängel der Wiederherstellung 
nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik bis zum Ablauf einer 
Gewährleistungsfrist von 5 Jahren.

(4) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei 
Sperrung, Änderung, Umstufung oder 
Einziehung der Straße besteht kein Er-
satzanspruch gegen die Stadt.

(5) Die Stadt und der Träger der Straßen-
baulast haften nicht für Schäden an den 
Sondernutzungsanlagen oder -einrich-
tungen, es sei denn, ihr oder ihren Be-
diensteten fällt Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last.

§ 10
Erhebung von Gebühren und  
Kostenersatz 
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzun-

gen im Sinne des § 2 werden Gebühren 
nach Maßgabe des in der Anlage beige-
fügten Gebührenverzeichnisses erho-
ben. Die Anlage ist Bestandteil dieser 
Satzung.

(2) Gebührenfrei sind Sondernutzungen, 
die ausschließlich religiösen, oder poli-
tischen Zwecken dienen und auf aktuel-
le Ereignisse und Vorhaben hinweisen.
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(3) Verminderte Gebühren werden gemein-
nützigen Vereinen bei öffentlichen im 
Stadtgebiet stattfindenden Veranstal-
tungen erhoben.

(4) Von erlaubnispflichtigen Sondernut-
zungen kann in besonders begründeten 
Fällen auf Antrag die Sondernutzungs-
gebühr ganz oder teilweise erlassen 
werden.

(5) Sondernutzungsgebühren werden auch 
dann erhoben, wenn eine erlaubnis-
pflichtige Sondernutzung ohne Erlaub-
nis ausgeübt wird. Die Gebührenentrich-
tung ersetzt die Erlaubnis nicht.

(6) Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen 
der Stadt die im Rahmen der Sonder-
nutzung errichteten oder unterhalte-
nen Anlagen auf seine Kosten zu än-
dern. Der Gebührenschuldner hat alle 
Kosten zu ersetzen, die dem Träger der 
Straßenbaulast durch die Sondernut-
zung entstehen. Hierfür kann der Träger 
der Straßenbaulast angemessene Vor-
schüsse und Sicherheiten verlangen.

(7) Das Recht Gebühren nach anderen Vor-
schriften zu erheben, bleibt unberührt 
(z.B. Verwaltungsgebühren).

§ 11
Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind
1. der Antragsteller;
2. der Erlaubnisnehmer;
3. derjenige, der die Sondernutzung tat-

sächlich ausübt oder in dessen Interes-
se die Sondernutzung ausgeübt wird.;

4. derjenige, der die Gebührenschuld 
durch schriftliche Erklärung übernom-
men hat oder für die Gebührenschuld 
kraft Gesetz haftet.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als 
Gesamtschuldner.

§ 12
Gebührenberechnung
(1) Die Gebühr ist im Einzelfall nach Art und 

Ausmaß der Einwirkung auf die Straße 
und den Gemeingebrauch sowie nach 
den wirtschaftlichen Interessen des Ge-
bührenschuldners an der Sondernut-
zung zu bemessen. Dies gilt auch, so-
weit das Gebührenverzeichnis einen 
Gebührenrahmen vorsieht, innerhalb 
dessen sich die Gebühr nach den Er-
messenskriterien des Gebührenrah-
mens bestimmt.

(2) Der gebührenpflichtige Zeitraum be-
ginnt mit dem Tag, der in der Sonder-
nutzungserlaubnis bezeichnet ist; bei 
einer unerlaubten Sondernutzung ist 
der Tag des Beginns der Sondernutzung 
maßgeblich. Der gebührenpflichtige 
Zeitraum endet mit der schriftlichen An-
zeige der Beendigung der Sondernut-
zung § 8 Abs. 4 oder zum Zeitpunkt der 

Kenntnisnahme der Stadt von der Be-
endigung der Sondernutzung.

 Werden Gebühren in Tages-, Wochen-, 
Monats- oder Jahressätzen festgelegt, 
dann werden angefangene zeitliche 
Nutzungsdauern voll berechnet. Im Üb-
rigen gelten die §§ 187, 188 BGB.

 Ergeben sich bei der Errechnung von 
Gebühren nach dem Gebührenver-
zeichnis Beträge, die geringer als die 
Mindestgebühr sind, so wird die Min-
destgebühr erhoben. 

(3) Für Sondernutzungen, die nicht im Ge-
bührenverzeichnis enthalten sind, rich-
tet sich die Gebühr in sinngemäßer An-
wendung nach Absatz 1 Satz 1. Sie 
richtet sich soweit als möglich nach ei-
ner im Gebührenverzeichnis enthalte-
nen vergleichbaren Sondernutzung. 

§ 13
Billigkeitsmaßnahmen
(1) Für die Billigkeitsmaßnahmen Stun-

dung, Niederschlagung, Erlass gelten 
die §§ 222, 227, 234 Abs. 1 und 2, 238 
und 261 der Abgabenordnung entspre-
chend.

§ 14
Gebührenschuld und Fälligkeit der 
Gebühren
(1) Die Gebührenpflicht entsteht
a) mit der Erteilung der Sondernutzungs-

erlaubnis;
b) für Sondernutzungen für einen be-

stimmten Zeitraum bei Erteilung der 
Erlaubnis für den gesamten Zeitraum; 
sind für die Sondernutzung wiederkeh-
rende Jahresgebühren zu entrichten, 
entsteht die Gebührenschuld für das 
laufende Jahr mit der Erteilung der Er-
laubnis, für die folgenden Jahre ent-
steht die Gebührenschuld mit Beginn 
des jeweiligen Jahres; 

c) bei unerlaubter Sondernutzung mit 
dem Beginn der Nutzung.

(2) Die Gebühren werden durch Gebühren-
bescheid festgesetzt. Sie werden in den 
Fällen des § 14 Abs. 1

a) Buchstabe a und c mit Bekanntgabe 
des Bescheides fällig; 

b) Buchstabe b erstmalig mit Bekanntga-
be des Bescheides, ansonsten jeweils 
zu Beginn der Zeitperiode, ohne geson-
derte Aufforderung fällig. Bei Sonder-
nutzungen auf Widerruf jeweils zu Be-
ginn des Folgejahres fällig. 

(3) Die Frist für die Festsetzung der Sonder-
nutzungsgebühren beginnt mit dem Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die 
Stadt die Sondernutzungserlaubnis er-
teilt oder von der Sondernutzung 
Kenntnis erlangt.

(4) Ist für Sondernutzungen eine laufende 

Gebühr festgesetzt, kann deren Höhe 
bei Änderung des Gebührentarifs oder 
dann, wenn sich im Einzelfall die maß-
geblichen Verhältnisse wesentlich ge-
ändert haben, neu festgesetzt werden.

(5) Die fälligen Gebühren können bei Nicht-
einhaltung der Fälligkeitstermine im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrie- 
ben werden. 

§ 15 
Gebührenerstattung
(1) Wird von einer Erlaubnis kein Gebrauch 

gemacht, so werden bereits gezahlte 
Sondernutzungsgebühren erstattet.

(2) Im Voraus entrichtete Sondernutzungs-
gebühren werden zeitanteilig erstattet, 
wenn die Stadt eine Sondernutzungser-
laubnis aus Gründen widerruft, die 
nicht vom Gebührenschuldner zu ver-
treten sind.

(3) Einmalige bzw. Mindestgebühren, Be-
träge unter 10,00 Euro und Verwal-
tungsgebühren werden nicht erstattet.

(4) Der Anspruch auf Gebührenerstattung 
muss innerhalb von 3 Monaten nach 
Entstehen des Erstattungsgrundes gel-
tend gemacht werden.

§ 16
Übergangsregelung
Diese Satzung gilt auch für bereits beste-

hende Sondernutzungen. Sondernut-
zungen, für die die Stadt vor Inkrafttre-
ten dieser Satzung eine Erlaubnis auf 
Zeit oder Widerruf erteilt hat, bedürfen 
keiner neuen Erlaubnis nach dieser Sat-
zung. In diesem Fall ändern sich die 
festgesetzten Gebühren nicht. Bei un-
genehmigten Sondernutzungen be-
rechnet sich die Gebühr nach der zu Be-
ginn der Sondernutzung geltenden 
Satzung.

§ 17
In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Sondernutzung an 
öffentlichen Straßen in der Stadt Franken-
berg/Sa vom 19.03.2004 außer Kraft.

Frankenberg/Sa., den 03. November 2016

Firmenich
Bürgermeister
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Gebührenverzeichnis zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an  
öffentlichen Straßen der Stadt Frankenberg/Sa.

Nr. Art der Sondernutzung Bemessungsgrundlage Zone I –  
innerstädtisch

Zone II –  
Ortsteile

Mindest- 
gebühr

Maßeinheit Zeiteinheit in Euro in Euro in Euro
1 Aufstellen von Tischen und Stühlen m² Jahr 1,50 1,00 30,00
2.1 Verkaufswagen und sonstige Verkaufsstände m² Tag 1,50 0,50 10,00
2.2 Verkaufswagen und sonstige  

Verkaufsstände mit Tourenplan
Fahrzeug Monat 40,00 15,00 15,00

3 Verkaufsautomaten Stück Jahr 40,00 30,00 30,00
4 Warenständer, -auslagen ab 3 m² m² Monat 2,00 1,50 15,00
5 Sonnenschutzdächer/ Markisen gebührenfrei gebührenfrei
6 Fahrradständer gebührenfrei gebührenfrei
7 Gerüste m Tag 0,30 0,30 20,00
8 Baustelleneinrichtungen (Maschinen, 

Bagger, Kräne usw.,) Baustoffablerungen
m² Tag 0,15 0,10 30,00

9.1 Aufstellen von Containern bis 8 m³  
über 24 Std. Abstelldauer

Stück Tag 3,50 3,00 5,00

9.2 Aufstellen von Containern ab 8 m³  
über 24 Std. Abstelldauer

Stück Tag 5,50 5,00 7,00

10 Baustellenzufahrten Stück Monat 20,00 20,00 20,00
11 Blumenschalen, dekorative Elemente gebührenfrei gebührenfrei
11.1 Gegenstände aller Art bis 24 Std. gebührenfrei gebührenfrei
11.2 Gegenstände aller Art ab 24 Std. m² Tag 0,50 0,50 8,00
12.1 Plakatierungen, 1. – 14. Tag Stück Tag 0,20 0,20 10,00
12.2 Plakatierungen, ab 15. Tag Stück Tag 0,40 0,40 15,00
12.3 Plakatierungen durch gemeinnützige 

städtische Vereine, 1. – 14. Tag bis 20 Plakate
Stück Tag 0,00 0,00 00,00

12.4 Plakatierungen durch gemeinnützige 
städtische Vereine, 1. – 14. Tag ab 21 Plakate

Stück Tag 0,20 0,20 10,00

12.5 Plakatierungen durch gemeinnützige 
städtische Vereine, ab 15. Tag

Stück Tag 0,40 0,40 15,00

13.1 Werbe- und Informationsveranstaltungen 
durch nicht ortsansässige Firmen

m² Tag 4,00 3,00 10,00

13.2 Werbe- und Informationsveranstaltungen 
durch ortsansässige Firmen

m² Tag 1,50 1,00 5,00

13.3 Handzettel und Produktverteilung durch 
nicht ortsansässige Firmen 

Person Tag 8,00 8,00 8,00

13.4 Handzettel und Produktverteilung durch 
ortsansässige Firmen

Person Tag 2,00 2,00 5,00

13.5 Infomobile, -stände gemeinnütziger 
städtischer Vereine, Parteien, Kirchen und 
Religionsgemeinschaften

gebührenfrei gebührenfrei

14 Nutzung von Flächen für Veranstaltungen m² Tag 0,20 – 3,00 0,10 – 2,00 15,00
15 Verwaltungskosten je Vorgang 15,00 – 50,00 15,00 – 50,00 15,00

Bekanntmachungsanordnung
Vorstehende Satzung wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvor- 
schriften zu Stande gekommen sind, ge-
mäß § 4 Abs. 4 SächsGemO ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen gelten. Dies 
gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemein-
de unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist.
 Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 

oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Be-
kanntmachung der Satzung auf die Vor-
aussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist. 

Firmenich, Bürgermeister
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Informationen

In Frankenberg/Sa. werden voraussicht-
lich im kommenden Jahr das Mittel- und 
Niederspannungsnetz sowie Trafostatio-
nen modernisiert. Darüber informierte die 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom 
mbH die Stadtverwaltung.

Auf der Äußeren Chemnitzer Straße sollen 
das Mittelspannungsnetz sowie die Tra-
fostation „Brauerei“. erneuert werden. Auf 

der Lerchenstraße ist die Modernisierung 
des Niederspannungsnetzes geplant. Ein 
weiterer Schwerpunkt bildet die Sachsen-
straße, Dr.-Bruno-Kochmann-Straße so-
wie die Töpferstraße. Hier ist die Erneue-
rung des Mittelspannungsnetzes, des 
Niederspannungsnetzes sowie der Trafo- 
station „Sachsenstraße“ vorgesehen.

Pressestelle Stadt Frankenberg/Sa.

Auf Grund unseres traditionellen Weih-
nachtsmarktes am zweiten Adventswochen-
ende (2.12. – 4.12.2016) auf dem Marktplatz 
und den damit verbundenen Aufbau- und 
Abbautätigkeiten finden folgende Wochen-
märkte auf dem Kirchplatz statt.
Dienstag:  29.11.2016, 06.12.2016
Donnerstag:  01.12.2016

Patrick Fuhrmann
Marktwesen/Veranstaltungen

Wirtschaft – Bildung – Kultur – Sport

Wirtschaft-Handel-Gewerbe-Dienstleistungen

Am 24.10.2016 haben sich die beteiligten 
Frankenberger Händler zu einer kleinen 
Auswertungsrunde der diesjährigen Ver- 
anstaltung vom 23.09.2016, 18.30 bis 
22.00 Uhr, in der Innenstadt getroffen. 
Dabei fand die Verlosungsaktion des Ge-
winnspiels statt. Insgesamt haben sich 105 
Gäste an der Stempelaktion beteiligt. Die 
Gewinner des Abends werden gesondert 
benachrichtigt und können sich ihren Ge-
winn, einen Gutschein, direkt bei ihren 
Händlern vor Ort abholen. 
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern! 
Aber auch alle, die keine Gewinnbenach-

richtigung erhalten, können sich bereits 
jetzt auf die Fortsetzung der Veranstaltung 
im kommenden Jahr freuen. Licht und 
Wein findet am 22.09.2017, ab 18.30 Uhr in 
der Frankenberger Innenstadt seine Fort-
setzung. 
Neben der Verlosungsaktion wurden auch 
die eingenommenen Spenden des Abends 
zusammengetragen und konnten an das 
Kinderheim Sonneneck übergeben werden. 
Vielen Dank an modeGen33, Schuh „Gört-
ler“, Eisenwaren Balzuhn, Gardinenge-
schäft Bohla, Kosmetikstudio Hiesche, 
aquadreams, Foto Mohr, Teppich Witz-

schel, Reisebüro Brunn, Sanitätshaus 
Schabacher-Felber, Euronics, Buchhand-
lung Blana, Katharinen Apotheke, Optiker 
Puchta, Business Lounge, Infopoint Stadt- 
entwicklung, Bäckerei Möbius, Schöne 
JeansFashion, die Brilllenbauer, Presse-
fachhandel Lunkewitz, Reisebüro Sonnen-
klar, Autohaus Schwenzer, JeansStyle,  
FashionInn Schuhmuckl, Otto-Bestell-Shop, 
Diät-Laden Bergelt. 
Die Frankenberger Händler freuen sich auf 
Sie und sind schon fleißig am Planen. 

Ihre Frankenberger Händler 

MITNETZ STROM verbessert die Qualität der Stromversorgung 
in der Region

Info zum Weihnachtsmarkt

Licht und Wein – Frankenberger Händler laden ein

Bildung

Drei aufregende, einzigartige, überaus 
freudige, stellenweise auch kräftezehren-
de Wochen liegen hinter den Schülern,  
Lehrern und Erziehern der Evangelischen 
Grundschule St. Katharina Frankenberg. 
Gemeinsam mit den Künstlern Frances 
und Everett Duarte sowie ihrer Kunstlehre-
rin Franziska Viertel begaben sie sich auf 
eine spannende Kunst-Reise in die Weiten 
Afrikas. 
Die Kinder tauchten in ihrer Fantasie in 
eine unbekannte, sie faszinierende Welt 
ein und spürten die Anziehungskraft, die 
diesen Kontinent umgibt. Spielerisch lern-
ten sie etwas über Perspektive, Proportio-
nen und ästhetische Gestaltung. Bei den 
vielfältigen Arbeitsschritten erlebten die 
Mädchen und Jungen, wie wichtig innere 
Ruhe, Geduld und kreative Lösungsansät-

ze sind, wenn nicht gleich alles so gelingt 
wie geplant. Sie besannen sich auf ihre Fä-
higkeiten, lernten diesen zu vertrauen und 
wuchsen des Öfteren auch ein Stück über 
sich hinaus. 
Natürlich wollten die kleinen Künstler zei-
gen, in welcher Weise sie die Farben Afrikas 
dargestellt haben. Zahlreiche Gäste waren 
der Einladung zur Vernissage in der St.-Ae-
gidien-Kirche zu Frankenberg gefolgt. 
Franziska Viertel und Frances Duarte lie-
ßen in einem kurzweiligen Vortrag – unter-
malt mit wunderbaren Fotos – noch einmal 
die vergangenen Tage Revue passieren, 
bevor die Besucher all die bunten Bil- 
der, farbenfrohen Collagen, fantasievollen 
Masken und imposanten Tierskulpturen in 
Augenschein nehmen konnten. Da schaute 
der starke Büffel entschlossen dem gefähr-

lichen Krokodil direkt in die Augen, die gra-
zilen Flamingos standen völlig friedlich 
neben dem brüllenden Löwen, Giraffe und 
Zebras lugten verschmitzt nach den vielen 
Besuchern der Ausstellung. Die kleinen 
Künstler selbst erklärten den neugierigen 
Betrachtern, was ihr Kunstwerk aussagen 
soll und mit welcher Technik sie es ge-
schaffen haben. Natürlich gab es Kaffee 
und Kuchen, anregende Gespräche und 

Die Farben Afrikas – Kunstprojekttage an der Evangelischen Grundschule  
St. Katharina Frankenberg
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„Der Natur auf der Spur“, so hieß es eine 
Woche lang in der DRK Kita Heinzelmänn-
chen.

Auch in diesem Jahr gab es eine Projekt-
woche. Diesmal beschäftigten sich die gro-
ßen und kleinen Heinzelmännchen mit 
dem Thema Natur.

Unsere Kindergartenkinder tasteten sich 
mit Sinnesübungen an das Thema heran. 
Für unsere Krippenkinder standen viele 
Naturmaterialien zur Verfügung. Als Gast 
begrüßten wir Anna Kuschmierz. Sie be-
gleitete uns einen Vormittag im Wald und 
zeigte außerdem den Kindern, wie man fil-
zen kann.

Den Abschluss bildete am Samstag, dem 
22.10.2016, ein Familien-Wandertag. Viele 

Kinder und Eltern kamen pünktlich um 
8.30 Uhr zum Kindergarten. Unser Wander-
ziel war für alle unsere Heinzelmännchen- 
Bude. Unterwegs gab es einige sportliche 
Übungen für jedermann. Alle beteiligten 
sich! Am Ende wurde eine Schatzkiste ge-
funden und die Kinder zeigten den Eltern 
den Platz, wo sie jeden Freitag spielen. Lei-
der hielt das anfangs gute Wetter nicht lan-
ge, es wurde sehr kühl und nass. Zurück im 
Kindergarten konnte man sich stärken und 
aufwärmen.
Ein großes Dankeschön geht an all die gro-
ßen und kleinen Heinzelmännchen, an 
Anna Kuschmierz und an Thomas Bergt.

Projektwoche in der DRK Kita Sachsenburg

Kultur

Sonntag, 04.12.2016, 17.00 Uhr
St.-Aegidien-Kirche Frankenberg
Im Rahmen des Projektes „Weihnachtsora-
torium zum Mitsingen“ werden am 2. Ad-
vent die Kantaten 1 bis 3 in der St.-Aegidi-
en-Kirche aufgeführt. 
Bereits im Frühling hatten sich dazu Sän-
ger und Sängerinnen aus Frankenberg und 
Umgebung zum Proben getroffen, um zu-
sammen das wohl berühmteste Werk von 

Johann Sebastian Bach einzustudieren.
Eintrittskarten erhalten Sie im Vorverkauf 
im Pfarrhaus Frankenberg (Schulstr. 3) 
oder an der Abendkasse. Für Interessierte, 
die zudem auch die Kantaten 4 – 6 (am 
30.12. um 19.30 Uhr in der Petrikirche Au-
gustusburg) hören möchten, gibt es ein 
Kombiticket.
Eintritt: 15 Euro, erm. 12 Euro/Kombi- 
ticket, für Kantaten 1 – 6: 20 Euro 

Mitwirkende sind das Ensemble Musica sac-
ra aus Chemnitz, Birte Kulawik (Sopran), 
Marlen Herzog (Alt), Sebastian Reim (Tenor), 
Sebastian Richter (Bass), sowie der Ephora-
le Singkreis Flöha, die Kantorei Flöha und 
Interessierte, die schon immer mal das 
Weihnachtsoratorium mitsingen wollten.

Claudia Zimmermann

J.S.Bach – Weihnachtsoratorium Kantaten 1-3

ganz viel Lob für die Künstler – die kleinen 
wie die großen. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Frances 
und Everett Duarte für dieses wunderbare 
Projekt. Es war ein ganz besonderes Erleb-
nis und wird allen Beteiligten noch lange in 
bester Erinnerung bleiben.

Danken wollen wir den Firmen Kunze & 
Sohn, KWS Partner GmbH und Uhlemann & 
Lantzsch GmbH, die unsere Schule bei ver-
schiedenen Projekten bereits in der Ver-
gangenheit und auch dieses Mal unter-
stützt haben. Ebenso danken wir Frau 
Köhler und Frau Canzler für die Gipsbin-

den, die die Kinder für das Herstellen der 
Masken benötigten, der Kirchgemeinde für 
die Kirche, der Stadt Frankenberg für die 
Präsentationswände, den Kuchenbäckern 
unter den Eltern sowie allen fleißigen Hel-
fern, die zum Gelingen des Projektes und 
der Vernissage beigetragen haben.

... eine bewährte Tradition! Passend zur 
Weihnachtszeit lädt der Städtische Musik-
verein Frankenberg/Sa. e.V. auch dieses Jahr 
nun schon zur 4. Frankenberger Bläserweih-
nacht ein. Mit jeweils drei nahezu ausver-
kauften Konzerten ist diese Veranstaltung in 
den vergangenen Jahren zu einer festen Grö-
ße in der Stadt Frankenberg geworden. 
In diesem Jahr gibt es eine erneute Premie-
re für das Konzert im festlichen Rahmen: So 
lädt in den zwei aufeinander folgenden 
Konzerten des Sinfonischen Blasorchesters 
Frankenberg, der Musiker aus dem Nach-
wuchsorchester des Musikvereins und der 
Bläserklasse 6 des Martin-Luther-Gymnasi-
ums erstmals auch die Bläserklasse 6 aus 
der Erich-Viehweg-Oberschule ein.
Da die Aula des Bildungszentrums in Fran-
kenberg nur bedingt Platz für vier Ensemb-
les (SBO, NWO, und 2 Bläserklassen plus 
Zuschauer) bietet, hat die Bläserklasse aus 

der Oberschule am Samstag, dem 10. De-
zember 2016, und die Bläserklasse aus 
dem Gymnasium am Sonntag, dem 11. De-
zember 2016, ihren Auftritt. Die Schüler der 
Bläserklassen studieren dazu kleine Or-
chesterstücke sowie Solos ein. 
Seien Sie herzlich zu diesem unvergessli-
chen Erlebnis eingeladen.
Bläserkonzert Samstag, 10.12.2016
Mitwirkende: Sinfonisches Blasorchester 
Frankenberg, Nachwuchsorchester Fran-
kenberg und Bläserklasse 6 der Erich-Vieh-
weg-Oberschule
Bläserkonzert Sonntag, 11.12.2016
Mitwirkende: Sinfonisches Blasorchester 
Frankenberg, Nachwuchsorchester Fran-
kenberg und Bläserklasse 6 des Martin- 
Luther-Gymnasiums
15.00 Uhr Aula, Bildungszentrum 
Frankenberg

Eintritt: 5,00 Euro ; 3,00 Euro (erm.)

Ebenfalls ein fester Bestandteil der Fran-
kenberger Bläserweihnacht ist das Gala-
konzert des Sächsischen Blechbläser Con-
sorts Frankenberg/Sa., ein Ensemble der 
Vereinigung Sächsischer Blechbläser e.V., 
welche mit der Stadt Frankenberg/Sa. eine 
Kooperationsvereinbarung abgeschlossen 
haben. Unter dem Motto „The Power of 
Brass“ sind Sie zum Konzertgenuss am 
Dienstag, dem 27. Dezember 2016, um 
17.00 Uhr in die Aula des Martin- 
Luther-Gymnasiums Haus II eingeladen. 
Der Eintritt ist frei – um eine kleine Spende 
wird gebeten. 

Wir wünschen Ihnen eine musikalisch-be-
schwingte Weihnachtszeit!

Vorstand Städtischer Musikverein 
Frankenberg/Sa. e.V. 

4. Frankenberger Bläserweihnacht 
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Am 2. Advent wird um 14.00 Uhr die Sonder-
ausstellung „Meißner Porzellan im Muse-
um Rittergut – vor 310 Jahren: Beginn 
der Arbeiten zur Erfindung des ersten 
europäischen Hartporzellans“ eröffnet.
Zur Eröffnung hält Stadtchronist Dr. Bernd 
Ullrich einen Vortrag zum Thema. Im Rah-

men des Vortrages wird ein Film des MDR 
gezeigt, bei dem es darum geht, wie Dr. Ull-
rich während seiner Tätigkeit am Institut 
für Keramik, Glas- und Baustofftechnik der 
Bergakademie Freiberg einen Fall von Fäl-
schung historischen Meißner Porzellans 
aufdeckte.
Gleichzeitig wird an diesem Tag im Muse-
um als zweite Ausstellung „Liebe zum De-
tail“ eröffnet. 
Hier werden Kunstwerke aus dem Besitz 
der Leo-Lessig-KUNST-Stiftung und se-
henswerte Arbeiten Frankenberger Künst-
ler vorgestellt. Zu sehen sind auch Zeich-
nungen, Entwürfe und die Arbeitsmappe 
von Silvia Wriske, einer jungen Franken-
bergerin, die ihre Lehre im Walzengravier-
werk absolvierte, dort gearbeitet hatte 
und dann viel zu früh aus dem Leben geris-
sen wurde.
Ein kleines Büffet sorgt für das leibliche 
Wohl.
Beide Ausstellungen können bis Ende März 
2017 besichtigt werden.

Öffnungszeiten: 
Mittwoch und Donnerstag: 
10.00 – 12.30 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag, Sonnabend und Sonntag: 
13.00 – 16.00 Uhr
Besuche und Führungen außerhalb der Öff-
nungszeiten sowie Geburtstags- und Hoch-
zeitsführungen sowie Führungen mit Mäu-
serich Max sind telefonisch zu vereinbaren.

Eintritt: 2,00 Euro / ermäßigt: 1,00 Euro
Bei Führungen und Sonderveranstaltun-
gen wird ein Aufpreis von 1,00 Euro /Er-
wachsenen erhoben.
Für Gruppenbesuche von Bildungseinrich-
tungen (Kindertagesstätten, Horte, Schu-
len – ortsansässig und auswärtig) wird 
eine Pauschale von 5,00 Euro erhoben.

Telefon: 037206 / 2579 (Museum) 
Internet: www.museen-frankenberg.de
E-Mail: museum@frankenberg-sachsen.de 

Dana Därr 
Fachbereichsleiterin Museen/Bibliotheken

Museum Rittergut Frankenberg

Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa.

Samstag, 26.11.2016, 16.00 Uhr  
KONZERT: Schlager &  
Country Weihnacht

Zur großen Schlager & Country Weihnacht 
2016 dürfen Sie sich auf einen unterhaltsa-
men Nachmittag mit ihren Lieblingen aus 
Funk & Fernsehen freuen. Sascha Heyna, 
der beliebte Fernseh-Moderator vom QVC 
Fernsehen, führt durch dieses wunder-
schöne Programm: Chris Roberts, Fern-
ando Express und Tom Astor werden für 
beste Stimmung und garantierte Kurzwei-
le sorgen.
VVK / AK: 42,90 €

Montag, 05.12.2016, 20.00 Uhr  
COMEDY: Heinz-Erhardt-Abend
Hans Joachim Heist als Heinz Erhardt, 
dieser Schelm! Seine besten Gedichte, 
Conférencen und Lieder. Verschmitzt, 
spitzbübisch, fantasievoll. Mit seinen 

Wortspielereien, Pointen und Reimen hat 
er ein Millionenpublikum begeistert. Er 
heißt nicht nur Heinz Erhardt, sondern Sie 
alle herzlich willkommen. Wenn Hans-Joa-
chim Heist die Erhardt-Brille aufsetzt, die 
Haltung von Heinz Erhardt annimmt und in 
seiner unverwechselbaren Art spricht, 
meint man, Heinz Erhardt steht da.

VVK/AK: PK I 28,60 €, PK II 25,30 €, PK III 
22,00 €

Samstag, 10.12.2016, 19.30 Uhr  
UNTERHALTUNG: Zauber der Travestie 
JUBILÄUMSTOUR mit Frl. Luise
Die schräg schrille andere Revue – mit Gäs-
ten aus namenhaften Cabarett's Deutsch-
lands erneut in Frankenberg mit einem 
Programm der Extraklasse. Tauchen Sie 
ein in die Welt der Travestie und lassen Sie 
sich verzaubern, unterhalten und überra-
schen. Mal heftig, mal mit Herz und das al-
les ist verpackt in eine Vielfalt von farben-

prächtigen Kostümen. Ob Mann oder Frau, 
am Ende wissen Sie es nicht genau ... Eine 
Gala Revue der anderen Art. Show-Caba-
ret der Extraklasse mit Angriff auf die 
Lachmuskeln.
VVK: 27,00 €; AK: 30,00 €

Mittwoch, 14.12.2016, 17.30 Uhr  
Weihnachten im Stadtpark: Die 
Weihnachtsfeier für Firmen, Vereine ...
Unser weihnachtlich geschmückter großer 
Saal soll in stimmungsvoller Atmosphäre 
der ganz besondere Rahmen für Ihre Weih-
nachtsfeier sein. In Zusammenhang mit 
dem Restaurant „Alte Posthalterei“ im 
Deutschen Haus Freiberg versprechen wir 
Ihnen eine kulinarische Gaumenfreude zur 
Vorweihnachtszeit. Das Kabarett Sachsen-
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meyer bringt unter dem Titel „Engel sind 
männlich“ Klarheit ins vorweihnachtliche 
Getümmel.
Nur VVK: 43,00 € inkl. 3-Gänge-Menü

Donnerstag, 15.12.2016, 19.30 Uhr  
MULTIVISIONSSHOW: Gibraltar

Die berühmte Meerenge zwischen Südeu-
ropa und Nordafrika ist an ihrer schmals-
ten Stelle nur knapp 15 Kilometer breit. 
Wen wundert's also, dass die sich an die 
entsprechenden Küsten schmiegenden 
Kulturen einander äußerst ähnlich sind - 
bei gleichzeitig hohem Kontrastreichtum. 
Der Vortrag bietet reichlich Kurioses und 

Aberwitziges – wie die spanische Nicht-Tou-
ristenstadt Stadt La Linea – und Seiten von 
Gibraltar, die dem Tagestouristen verbor-
gen bleiben. 
VVK/AK: 11,00 € 

Sonntag, 18.12.2016, 10.00 Uhr 
Kinderflimmerkiste: Bernard & Bianca
Ein spannendes und liebenswertes Dis-
ney-Meisterwerk, in dem zwei tapfere Mäu-
se mit Hilfe ihrer Freunde das Unmögliche 
möglich machen. Der tollkühne Albatros 
Orville und all die anderen beherzten Hel-
fer, in bester Disney-Tradition gezeichnet, 
machen Bernard & Bianca zu einem unver-
gesslichen Filmspaß für die ganze Familie.
VVK: / AK: Kinder 1,50 €, Erw.: 2,50 €

Mittwoch, 21.12.2016, 15.00 Uhr  
FRANKENBERGER KRÄNZ`L:  
Duo Kontrast
Die beiden Künstler, die bereits seit 18 Jah-
ren gemeinsam auf der Bühne stehen, 

möchten Sie mit Liedern aus der Heimat, 
deutschen und internationalen Liedern 
auf das schönste Fest einstimmen.

Natürlich bringen sie auch ihre Saxophone 
zum Klingen. Freuen dürfen Sie sich auch 
auf neue Lieder, die die beiden selbst ge-
schrieben und komponiert haben.

VVK: 7,50 €; AK: 8,50 €

KARTENVORVERKAUF:
Veranstaltungs- und Kultur GmbH 
Frankenberg/Sa.
Markt 15, Frankenberg (im Rathaus)
Tel.: 03 72 06 / 56 92 515 
E-Mail: ticket@stadtpark-frankenberg.de

Öffnungszeiten:
Mo.  9.00 – 12.00 und 13.00 – 15.30 Uhr
Di./Do.  9.00 – 12.00 und 13.00 – 17.30 Uhr
Mi./Fr.  9.00 – 12.00 Uhr

Online unter www.stadtpark-frankenberg.de

Sport

Natürlich mittendrin – Frankenberg(er) Informationen

Gratulation an die Jubilare

Wir gratulieren nachträglich unseren Jubilaren

aus Frankenberg
Frau Elfriede Pelcz zum 90. Geburtstag am 12.11.2016
Frau Ruth Pech zum 80. Geburtstag am 13.11.2016
Frau Margitta Schreiter zum 75. Geburtstag am 13.11.2016
Frau Elisabeth Gericke zum 70. Geburtstag am 14.11.2016
Frau Annerose Seltmann zum 85. Geburtstag am 15.11.2016
Frau Hannelore Sobotka zum 75. Geburtstag am 15.11.2016

Herrn Rudolf Brutschi zum 85. Geburtstag am 16.11.2016
Herrn Josef Werner zum 75. Geburtstag am 16.11.2016
Frau Irene Stehr zum 90. Geburtstag am 18.11.2016
Frau Gerid Müller zum 85. Geburtstag am 19.11.2016
Frau Sibyll Olofsson zum 75. Geburtstag am 19.11.2016
Herrn Harald Schumann zum 75. Geburtstag am 21.11.2016

aus Mühlbach
Herrn Dr. Axel Zocher zum 75. Geburtstag am 12.11.2016
Herrn Horst Friedrich zum 75. Geburtstag am 20.11.2016

An alle Volleyballfreunde, 
wir haben uns sehr über 
Eure zahlreiche und laut-
starke Unterstützung beim 
letzten Heimspiel gefreut.

Am 14.12.2016 findet unser nächster Auf-
tritt im Sportzentrum Frankenberg gegen 
TSV Falkenau und SV Scharfenstein statt. 
Spielbeginn ist 19.45 Uhr.

Wie immer wird ein kleiner Imbiss aufge-
stellt, dessen Erlös unserer Jugend zu-
kommt.

Wir freuen uns auf Euren Be-
such! 

Eure Volleyballer des SV 
Turbine Frankenberg

Die Fußballer vom TSV 
Dittersbach bedanken 
sich bei Jürgen Weiß-
bach für die Anferti-
gung einer neuen Tor-
schusswand.

Mit der unkomplizierten Unterstützung 
von Autoteile Müller wurde diese auf 
den Sportplatz transportiert und von 
den Nachwuchsfußballern mit Freude 
in Besitz genommen.

Roland Porst

SV Turbine Frankenberg
Die Sportler des TSV sagen „danke“
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Standesamtliche Nachrichten

 Geburten:
29.10.2016 Katharina König
02.11.2016  Jolene Wrobel

  Sterbefälle:
30.10.2016  Robert Lippoldt, 58 Jahre,  
 Gutenbergstr. 25, 09669 Frankenberg/Sa.

Ute Nebe, Leiterin Standesamt

Aus den Ortsteilen

Barbaratag in der Wettiner Kaserne

Am Montag, dem 5. Dezember 2016, wird es in der Wettiner Kaser-
ne laut. Grund dafür ist der Gedenktag der Heiligen Barbara am 
Sonntag zuvor. Den nehmen die Artilleristen und Pioniere des 
Standorts zum Anlass, Barbara von Nikomedien zu ehren. Sie ist 
nicht nur Schutzpatronin der Bergleute, sondern aller, die mit 
Sprengstoff arbeiten und damit auch die der Artillerie und der 
Kampfmittelbeseitiger. 
Aus diesem Grund wird der Heiligen zwischen 08.00 Uhr und  
08.45 Uhr in einer Zeremonie mit drei Böllerschüssen gedacht.

Skupio
 Hauptmann 

Vereinsbeiträge

Bürgerinformation

Für 13 Kinder mit und ohne 
Behinderung ging jetzt ein 
Traum in Erfüllung. Ihre ge-
malten Bilder wurden im 
Kunstkalender "Kleine Gale-
rie 2017" veröffentlicht. Das 
Thema des diesjährigen Mal-
projektes lautete "Wie wir 
einmal leben werden“. Auch 
Kinder aus der Umgebung 
von Frankenberg haben sich 
an diesem Malwettbewerb 
beteiligt. Eine Jury wählte 
die Gemälde aus, die jetzt im 
Jahreskalender 2017 abgebil-
det werden. Der Kalender, 
den es in zwei Größen gibt, 
ist nicht im Handel erhältlich. 
Er kann ab sofort hier kostenlos bestellt werden: https://www.bsk-
ev.org/kalender oder telefonisch: 06294 4281-70

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.

Verkehrsteilnehmerschulung 
Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung der Gebietsver-
kehrswacht Mittweida findet am 14.12.2016 um 19.00 Uhr in 
der Fahrschule Falko Schurig, Schlossstraße 2 in Franken-
berg/Sa. statt. Die Teilnahme wird bestätigt.

Falko Schurig

Bunter Jahreskalender von Kindern mit und 
ohne Behinderung jetzt erschienen

Kleingartenverein „Lerchengrund“ 
e.V. Frankenberg informiert:

Sie suchen einen Garten? Wir suchen Sie als 
neuen Pächter. Ab sofort ist ein 240 m² großes, hochwassersiche-
res Gartengrundstück in unserem Kleingartenverein „Lerchen-
grund“ e.V. Frankenberg neu zu verpachten. Der Garten verfügt 
über eine Laube, sowie Strom- und Wasseranschluss und ist an 
fleißige Gartenfreunde, die auch Interesse am Vereinsleben haben, 
abzugeben. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Telefon: 
037206/72509 oder per Mail: info@kleingartenverein-lerchen-
grund.de. Wir würden uns freuen, Sie als neues Vereinsmitglied 
begrüßen zu dürfen, also schauen Sie bei uns vorbei. 

Der Vorstand
Kleingartenverein „Lerchengrund“ e.V. Frankenberg

Telefon 037206/72509 oder 0172/8685450
E-Mail: info@kleingartenverein-lerchengrund.de

Internet: www.kleingartenverein-lerchengrund.de

Kleingartenverein 
„Am Lützeltal“ e.V. Frankenberg

Sie suchen einen Kleingarten?
1. Alle Kleingärten sind von Nordwinden geschützt!
2. Die Brauchwasserentnahme erfolgt ohne Limit und Wasseruhr 

für die Bewässerung der kleingärtnerisch genutzten Fläche!
3. Für die Entnahme DES LEITUNGSWASSERS entstehen keine 

weiteren Kosten.
4. WÄHLEN SIE 2016 UND BEGINNEN SIE IM FRÜHJAHR 2017!

Bei Interesse können Sie uns gern kontaktieren. 
Ansprechpartner: Harald Schluttig 
Telefon dienstlich: 037206/85016, privat: 037206/80277
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Bei der am 12. und 13. November erstmalig 
im Haus der Vereine durchgeführten Ka-
ninchenschau des ortsansässigen Vereins 
bestätigte sich in vielfacher Weise erneut 
die Redewendung, dass es ohne Fleiß kei-
nen Preis gibt.
Dank der langfristigen Vorbereitung und 
des Engagements aller Vereinsmitglieder 
wurde die durchgeführte Kaninchenschau 
in Frankenberg erneut ein voller Erfolg. 
Und das trotz der landesweit grassieren-
den Kaninchenkrankheit RHD 2.
Namhafte anwesende Persönlichkeiten 
wie die Bundestagsabgeordnete Frau Ve-
ronika Bellmann, der Bürgermeister Herr 
Thomas Firmenich, der Kreisvorsitzende 
Dietmar Rudolph, der Vorsitzende der 
Ortsorganisation der Partei die Linke Herr 
Jörg Hommel und andere, sparten nicht 
mit anerkennenden Worten für diese ge-
lungene Veranstaltung.

Weit über 300 Gäste zuzüglich vieler Vor-
schulkinder besuchten die Ausstellung 

und konnten sich ein Bild über das schöne 
Hobby der Kaninchenzucht und über die 
120 Tiere verschiedenster Rassen machen.
Besonders erfreulich war, dass erstmalig 
alle vier Jugendzüchter des Vereins, Loreen 
Weber, Laura Michaelis, Louis Recht und 
Paul Röllig auf der Schau vertreten waren 
und ihre Tiere durchweg beste Bewertun-
gen erhielten.
Insgesamt war die Ausstellung ein guter 
Schub für die weitere Vereinsarbeit.
Die Mitglieder des hiesigen Vereins bedan-
ken sich auf diesem Wege bei allen Förde-
rern und Sponsoren der Ausstellung, den 
Züchtern, den zahlreichen Besuchern und 
nicht zuletzt bei Frau Marion Göhzold vom 
Gemeinschaftswerk für ihren speziellen 
Beitrag zum Gelingen der Kaninchenschau.

Der Vorstand

Seit über 24 Jahren gibt es die Fahrbiblio-
thek Hainichen der Mittelsächsischen Kul-
tur gGmbH im Landkreis Mittelsachsen. Im 
4-Wochen-Rhytmus werden 44 Gemein-
den bzw. Ortsteile angefahren. 
In Frankenberg hält die Fahrbibliothek in 
den Ortsteilen Dittersbach, Langenstriegis 
und Sachsenburg.
Es können die verschiedensten Medien, wie 
z.B. Belletristik, Sachliteratur, Kinderbü-
cher, CD́ s, DVD́ s, Zeitschriften und vieles 
mehr ausgeliehen werden. Seit 2015 sind 
auch E-Books und E-Audios im Angebot.
Über die Internetseite fahrbibliothek.bbo-
pac.de können die Nutzer rund um die Uhr 
Bücher etc. bestellen. So können die Mitar-
beiter gezielt die gewünschte und vorbe-
stellte Literatur für die jeweilige Tour aus 
ihrem Fundus zusammenstellen.
Die Anmeldung und Ausleihe ist für Kinder 
bis 16 Jahre kostenfrei, danach werden 
2,50 Euro Jahresgebühr fällig. Erwachsene 
zahlen 5,00 Euro für 12 Monate.
Neue Leser sind in der Kreis- und Fahrbib-
liothek Hainichen herzlich willkommen.
Unseren Tourenplan finden sie unter 
http://www.fahrbibliothek.bbopac.de 
oder unter http://www.kultur-mittelsach-
sen.de/tourenplan.html

Neues aus der Kreis- und 
Fahrbibliothek Hainichen

Erfolgreiche Frankenberger Kaninchenausstellung

Termine zur Blutspende  
(für die Bevölkerung)
Am Sonnabend, dem 26. November 
2016, kann in der Zeit zwischen 08.00 – 
12.00 Uhr in der Bahnhofstr. 1, Franken-
berg, im Haus der Vereine beim DRK-Orts-
verein, wieder Blut gespendet werden. 
Außerdem besteht am Montag, dem 28. 
November 2016, am gleichen Ort in der 
Zeit von 14.00 – 19.00 Uhr eine weitere 
Möglichkeit zur Blutspende. 
Das Deutsche Rote Kreuz bittet erneut 
darum, dass sich möglichst viele spen-
denwillige gesunde Bürger an diesen bei-
den Terminen einfinden und bedankt 
sich für die Hilfsbereitschaft.

DRK-Bereitschafts-Abend
Der nächste Ausbildungsabend für die 
Bereitschafts-Mitglieder im DRK-Ortsver-
ein Frankenberg findet am Montag, dem  
5. Dezember 2016, um 19.00 Uhr im  
DRK-Garagenkomplex Lerchenstraße (in 
Einsatzkleidung) statt. 

DRK-Mitgliederabend 
Für alle aktiven DRK-Mitglieder Franken-
bergs erfolgt die nächste Zusammen-
kunft am Donnerstag, dem 8. Dezember 
2016, um 19.00 Uhr im Schulungsraum 
Bahnhofstr. 1, zum Mitgliederabend.

Lehrgang „Erste-Hilfe-Ausbil-
dung“ (für die Bevölkerung) 
Am Sonnabend, dem 10. Dezember 
2016, findet von 08.00 – 16.00 Uhr im 
DRK-Schulungsraum Frankenberg, Haus 
der Vereine, Bahnhofstr. 1, der nächste 
Rotkreuzkurs „Erste-Hilfe-Ausbildung“ 
für Führerscheinbewerber und betriebli-
che Ersthelfer statt.
Interessenten können sich über folgende 
Webseite anmelden: www.dl-hc.drk.de 
oder telefonisch in der DRK-Kreisge-
schäftsstelle unter 037207/6890.

Detlev Brantl
Vorsitzender des  

DRK-Ortsvereines 

Wir laden alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt recht herzlich ein, 
uns auf dem Weihnachtsmarkt vom 02. bis 
05. Dezember 2016 am Stand der Waffel-
bäckerei zu besuchen und unsere leckeren 
Waffeln zu konsumieren.

Eine Woche später, am 10. Dezember 
2016, sind unsere ehrenamtlich tätigen 
Frauen auf dem immer sehr gemütlichen 
Weihnachtsmarkt in Hausdorf anzutreffen.

Neben der Waffelbäckerei ist so kurz vor 
dem Weihnachtsfest auch die Bastelstube 
geöffnet. Wer Lust und Laune hat, kann 
aus dem vielseitigen Angebot für seine 
„liebe Familie“ etwas Schönes anfertigen.
Wir freuen uns schon jetzt auf diese Höhe-
punkte in der Vorweihnachtszeit und hof-
fen auf regen Besuch.

Das Team der Begegnungs-
stätte „Eva Becker“

Nichts in der Welt wirkt so ansteckend, wie Lachen und gute Laune
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Kirchennachrichten

Ev.-Luth. St.-Aegidien-Kirchgemeinde  
Frankenberg

Gott kennen lernen: Glaubenskurs
jährlich ab September in Frankenberg –  
www.kurse-zum-glauben.de
jederzeit im Internet – www.online-glauben.de

Gottes Liebe feiern: Gottesdienste
Gottesdienste in St.-Aegidien-Kirche – sofern nicht anders 
vermerkt

  gleichzeitig Kindergottesdienst für Kinder ab 4 Jahren
Eltern-Kind-Raum mit Tonübertragung

Sonntag, 27. November – 1. Advent 
     9.30 Uhr  Familien-Gottesdienst „Stern über Bethlehem“ mit  
 Gabi und Dr. Amadeus Eidner 
   17.00 Uhr  „Auftakt!“ Lobpreis-Gottesdienst mit Band im  
 Pfarrhaus

Sonntag, 4. Dezember – 2. Advent 
  9.30 Uhr  Gottesdienst mit Taufe 
    17.00 Uhr  Weihnachtsoratorium Kantanten I – III

Sonntag, 11. Dezember – 3. Advent 
  9.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Tauferinnerung für  
 Kinder

Sonntag, 18. Dezember – 4. Advent 
  9.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

„Stern über Bethlehem“ – wenn sich Holzwürmer auf Weih-
nachten freuen
Auch dieses Jahr besuchen uns wieder die beiden Holzwürmer 
Bohra & Bohris. Ihre Schöpfer – die Liedermacher Gabi und Ama-
deus Eidner – gestalten am Sonntag, dem 27. November, um 9.30 
Uhr, den Familiengottesdienst. Neben traditionellen Adventslie-
dern, welche sie auf ihre Art musikalisch „neu eingekleidet“ haben, 
interpretieren sie auch Weihnachts-Songs, die erst in den unmit-
telbar zurückliegenden Jahrzehnten entstanden sind. Dabei laden 
viele Lieder und Weihnachtsmedleys zum Mitsingen ein: ein musi-
kalisches Programm für jung und alt.

Konzert J. S. Bach – Weihnachtsoratorium Teile 1 – 3
Im Rahmen des Projektes „Weihnachtsoratorium zum Mitsingen“ 
werden am Sonntag, dem 4. Dezember um 17.00 Uhr, die Kanta-
ten 1 bis 3 in der St.-Aegidien-Kirche aufgeführt.Bereits im Frühling 
haben sich dazu interessierte Sänger und Sängerinnen aus Fran-
kenberg und Umgebung zum Proben getroffen. Unterstützt wer-
den die Sänger des Projektchores von der Kantorei Frankenberg 
und dem Ephoralen Singkreis Flöha sowie dem Ensemble Musica 
sacra Chemnitz. Eintrittskarten erhalten Sie im Vorverkauf im 
Pfarrhaus Frankenberg oder an der Abendkasse. Für Interessierte, 
die zudem auch die Teile 4 bis 6 (am 30.12. um 19.30 Uhr in der Pe-
trikirche Augustusburg) hören möchten, gibt es ein Kombiticket.
Eintritt: 15 Euro / Erm. 12 Euro / Kombiticket für Teile 1 – 6: 20 Euro

Heimatverein Frankenberg – Weihnachtsfeier

Hallo liebe Mitglieder, 
unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am Freitag, 09.12.2016, 

in der „Gaststätte zum Schilfteich“ statt. Wir beginnen gegen 18.30 Uhr.
 

Wie immer sollte jeder ein Wichtel im Wert von ca. 5 Euro mitbringen. 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Dietmar Palm, Vorsitzender
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Dankeschön

im Oli-Park in Lichtenau

Tel.: 03 72 08 - 8 39 27

Öffnungszeiten:
Mo. 13.00 – 18.30 Uhr
Di. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr
Sa. 9.00 – 13.00 Uhr
Hausbesuche möglich.

Unsere Angebote für Sie:

Donnerstag 
DAMEN 
schneiden + föhnen 22,–  

Freitag 

FARBTAG auf alle Farben

gibt es 2,50  Rabatt

D

Montag 

KINDERTAG 

Schnitt 7,–  
Dienstag 

HERRENSCHNITT 

8,–  

Sie suchen noch ein 
   Weihnachtsgeschenk?

Wir empfehlen für Ihre Lieben 
in Nah und Fern den 
Sammelband der Bücher-Reihe 
„Frankenberg – Geschichte in 
Realität, Wahrnehmung und 
Bewusstsein“ Teil I – IV.

erhältlich bei:  » Buchhandlung Blana 
 » Pressedienst Lunkewitz
 » Katharinen-Apotheke 
 » Druckerei Roßberg statt 39,80  

37,60
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 Kostenfreie Vermietungshotline:

0800 09669 21
Humboldtstr. 21 · 09669 Frankenberg/Sa. · 037206 50610

Å Vermietung
Å Verwaltung
Å Verkauf

Anlässlich des

40-jährigen Geschäftsjubiläums
der Sportgaststätte Mühlbach
am 1.11.2016 möchten wir uns bei allen 
Gratulanten recht herzlich bedanken. 
Besonderer Dank gilt den treuen 
Mitarbeiterinnen Iris 
Reich und Petra Elbers.

Ute & Fritz Engelmann

PS: 2017 geht‘s weiter!r!

Stempel von
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im alten Kino (ehem. BlueCafé), Tel.  01 74 / 4 04 11 00

 2.12.16 Fr. ab 18 Uhr  Pokerabend

 10.12.16 Sa. ab 22 Uhr Schlager-Discofox-Party

 24.12.16 Sa. 21 – 2 Uhr Die Kult-Party zum
    Weihnachtsabend

Vorschau Januar:  6.1.17  Fr.  ab 18 Uhr  Skat-Abend  

31.12.16 

geschlossen!

Jeden Samstag 22 – 3 Uhr geö� net! Eintritt frei!

Dezember-Special: Jeden Sa. 22 – 23 Uhr GinTonic im Doppeldecker
EURONICS Morgenstern | Freiberger Str. 61 | 09669 Frankenberg 
T 037206 2429 |  F 037206 2999
info@euronics-morgenstern.de | www.euronics-sachsen.de

Wir sind für Sie da: 
Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Sa.        9.00 – 12.00 Uhr

| b |

    Große 
Tausch-
  Aktion!

ALT
GEGEN NEU  
Holen Sie sich jetzt ein neues Spitzengerät nach Hause.
Bis 3. Dezember 2016 zahlen wir
Höchstpreise für Ihren alten Fernseher
oder Ihr altes Haushaltsgroßgerät
beim Kauf eines unserer gekennzeichneten Geräte.

se.

Wir zahlen Ihnen bis zu

für Ihr altes Großgerät

Wir zahlen

fü Ihr altes G
100

en bis zu

roßgerätG

Tausch-
prämie

ion!i n!on!ion!
Wir zahlen Ihnen bis zu

für Ihren alten Fernseher

Wir zahlen

fü Ihren alten F200
en bis zu

FernseherF

Tausch-
prämie

tt
Tauschen    
  Sie jetzt!

Amtsblatt nicht erhalten?
                          Rufen Sie an:  0371/33 200 151


